
keine Koordinierung mit den anderen Rechtspflege
organen mehr möglich. Seitens der Bezirksgerichte 
sollte die Berichterstattung der Kreisgerichte in fol
gender Weise unterstützt werden:
— Beratung des jeweiligen Kreisgerichts bei der kon

zeptionellen Gestaltung des Berichts entsprechend 
den Schwerpunkten im Bezirk bzw. Kreis;

— Konzentration der Berichterstattung auf Schwer
punkte bzw. Teilprobleme (entsprechend den Emp
fehlungen des Verfassungs- und Rechtsausschusses 
der Volkskammer, vgl. NJ 1970 S. 11 ff.);

— Beratung bei der Bestimmung der Zielstellung der 
Berichterstattung vor der Volksvertretung.

Die Zusammenarbeit der Gerichte mit den örtlichen 
Volksvertretungen darf sich nicht auf die jährlichen 
Berichterstattungen reduzieren. Auch bei anderen 
wichtigen Tagesordnungspunkten der örtlichen Volks
vertretung können die Gerichte ihren Beitrag leisten. 
Soweit Einschätzungen der Kriminalitätsentwicklung 
aus der Rechtsprechung vorgenommen werden, sollten 
diese in der Regel sofort an das zuständige Organ, z. B. 
den zuständigen Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Rates, übersandt werden. Inwieweit eine Information 
des Stellvertreters für Inneres außerdem erforderlich 
und erwünscht ist, sollte jeweils festgelegt werden.

4. Zu einigen weiteren Formen der Zusammenar
beit der Gerichte mit den örtlichen Volksvertre
tungen und deren Organen

Eine wichtige Form der Zusammenarbeit der Gerichte 
mit den örtlichen Volksvertretungen ist die Mitarbeit 
von Richtern in den Ständigen Kommissionen der 
Volksvertretung. Durch die Teilnahme an den Bera
tungen der Ständigen Kommissionen werden wich
tige Informationen an die Gerichte einerseits und an 
die örtlichen Volksvertretungen andererseits vermit
telt. Zutreffend wird die Mitarbeit auf die Ständige 
Kommission Innere Angelegenheiten, Volkspolizei und 
Justiz konzentriert. Eine ständige Mitarbeit von Rich
tern in weiteren Ständigen Kommissionen wird in der 
Regel nicht für erforderlich gehalten; es sind selbst
verständlich örtliche Besonderheiten zu berücksichti
gen, die die Mitarbeit von Richtern in weiteren Stän
digen Kommissionen erfordern können. Es ist wirk
samer und rationeller, wenn Richter des Kreisgerichts 
in den erforderlichen Fällen die Mitglieder der Stän
digen Kommissionen über bestimmte Schwerpunkte in
formieren bzw. auf Einladung an den Beratungen der 
Ständigen Kommissionen teilnehmen, weil so eine Be
schränkung auf die Fälle erfolgt, in denen tatsächlich 
eine unmittelbare Information und Zusammenarbeit 
notwendig ist.
Eine solche Gestaltung der Zusammenarbeit erscheint 
auch hinsichtlich anderer Kommissionen, Beiräte usw. 
notwendig. So wird z. B. in einigen Kreisen die Mit
arbeit von Richtern in den Wiedereingliederungskom
missionen als notwendig angesehen und gefordert, ob
wohl dort ausschließlich Fragen erörtert werden, die 
in die Zuständigkeit der Abteilung Inneres der Räte 
der Kreise gehören und alle erforderlichen Informatio
nen der Wiedereingliederung über die Begleitakten 
zu den örtlichen Staatsorganen laufen. Auch hier 
sollte die Zusammenarbeit nur auf die Beratung ein
zelner Probleme bzw. die Erörterung von Schlußfolge
rungen aus erneuter Straffälligkeit beschränkt wer
den.
Zur Mobilisierung der gesellschaftlichen Kräfte zur 
Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit sind 
in den Kreisen, Städten und Gemeinden unter Verant
wortung der örtlichen Räte und unter Mitwirkung von 
Abgeordneten, ehrenamtlichen Kräften auf dem Ge

biet der Rechtspflege, der gesellschaftlichen Kon
trolle, der Ordnung und Sicherheit sowie von leitenden 
Vertretern der im Territorium gelegenen Betriebe 
territoriale Sicherheitskonferenzen durchgeführt wor
den. Dje Gerichte beteiligen sich an der Vorbereitung 
und Durchführung und vermitteln in diesen Konferen
zen Schlußfolgerungen für die Koordinierung der Zu
sammenarbeit bei der komplexen Bekämpfung der 
Kriminalität und anderer Rechtsverletzungen. Es ist 
richtig, wenn die Gerichte es nicht als ihre Aufgabe 
und ihre Verantwortung ansehen, diese Sicherheits
konferenzen in eigener Zuständigkeit selbst vorzube
reiten. Dies ist Aufgabe der örtlichen Volksvertretun
gen bzw. ihrer Räte bzw. soweit die Sicherheitskonfe
renzen im Bereich von Betrieben durchgeführt werden, 
der Leiter der Betriebe oder Kombinate.
In den Wohngebieten verschiedener Städte wurden 
Initiativen entwickelt, um die verschiedenen gesell
schaftlichen Kräfte (Betriebe, Schulen, Kultureinrich
tungen, gesellschaftliche Gerichte, Schöffen, Natio
nale Front, Massenorganisationen u. ä.) für die gemein
same Vorbeugung und Bekämpfung der Kriminalität 
und anderer Rechtsverletzungen im Wohnbereich zu 
mobilisieren und deren Aktivitäten zu koordinieren 
(z. B. Rechtspflegeaktivs in den Städten Halle und 
Wittenberg, vgl. NJ 1970 S. 509 und NJ 1971 S. 176). 
Die Gerichte sollten diese unter Leitung der örtlichen 
Volksvertretung und ihrer Ständigen Kommission In
nere Angelegenheiten, Volkspolizei und Justiz tätig 
werdenden Gremien unterstützen und deren Erfah
rungen und Ergebnisse auswerten.

5. Darstellung der Zusammenarbeit des Gerichts 
mit der örtlichen Volksvertretung eines Kreises 
und einer kreisangehörigen Stadt

Bei vielen Kreisgerichten werden Anstrengungen un
ternommen, um die Schwerpunktaufgaben der Recht
sprechung mit den territorialen Aufgaben bzw. mit den 
von den örtlichen Volksvertretungen und deren Or
ganen zu leitenden gesamtgesellschaftlichen Prozessen 
zu verbinden. Allerdings fehlen vielfach noch Erfah
rungen über effektive Lösungswege. Deshalb wird die 
Realisierung der geplanten Aufgaben nicht immer mit 
hohem Niveau erreicht. Nachstehend sollen gute Er
fahrungen der Zusammenarbeit des Kreisgerichts Wit
tenberg mit den örtlichen Volksvertretungen und 
ihren Räten auf Kreis- und Stadtebene, die auch dem 
Niveau anderer fortgeschrittener Kreise entsprechen, 
beispielhaft dargelegt werden.
5.1. Durch Beschlüsse des Kreistages und der Stadt
verordnetenversammlung der kreisangehörigen Stadt 
Wittenberg wurden Schwerpunkte der Kriminalitäts
bekämpfung festgelegt unter gleichzeitiger Bestim
mung der Verantwortung der jeweiligen Organe des 
Rates, anderer staatlicher Organe, der Ständigen Kom
mission, der Rechtspflegeorgane und ehrenamtlicher 
Mitarbeiter.
Dabei wurden die volkswirtschaftlichen territorialen 
Schwerpunkte im Kreis und in der Stadt berücksich
tigt. Die konkreten Aufgaben bei der Zusammenar
beit des Kreisgerichts mit der Volksvertretung und. 
dem Rat werden zwischen dem Direktor des Kreisge
richts und dem Stellvertreter für Inneres bestimmt. 
Die Vorschläge seitens des Kreisgerichts resultieren 
insbesondere aus der engen Zusammenarbeit des Kreis
gerichtsdirektors mit den Organen der Volksvertre
tung, der Auswertung der Arbeitspläne und Beschlüsse 
der Volksvertretung und des Rates und der Teilnahme 
an Beratungen des Kreistages und des Rates.
Das Kreisgericht geht bei seiner planmäßigen Infor
mationstätigkeit von den Schwerpunkten der zu lösen
den gesamtgesellschaftlichen Aufgaben aus, die sich
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